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STÖRUNGEN IN WILDTIERLEBENSRÄUMEN

Was tun gegen wildernde Hunde im Revier?
Wildernde Hunde setzen Wildtiere enorm unter Stress und gefährden besonders Jungwild.  

Wenn Appelle an freiwillige Rücksicht nicht ausreichen, braucht es klare Regeln und konsequente  
Kontrollen durch die Gemeinden.

Baden-Württemberg kein generelles 
landesweites Wege- oder Leinengebot 
während der Brut- und Setzzeit. Der 
LJV weist jedoch die Gemeinden in ver-
schiedenen Fortbildungsveranstaltun-
gen immer wieder darauf hin, dass 
durch Polizeiverordnungen oder Allge-
meinverfügungen örtliche Regelungen 
geschaffen werden können, um vorlie-
gend eben ein (zeitlich begrenztes) Lei-
nen- bzw. Wegegebot zu erreichen. Ent-
scheidend ist jedoch, dass die Gemein-
de dieses dann auch überprüft und 
entsprechend sanktioniert. Hier wären 
zumindest in sensiblen Zeiten regelmä-
ßige Kontrollen wünschenswert. Was 
für Falschparker recht ist, muss doch 
für das Tierwohl erst recht billig sein.

Kommt es zu konkreten Vorfällen, 
so kann hier eine strafrechtliche Ver-
folgung in Betracht kommen. Ein über 
das sogenannte Jedermann-Recht hi-
nausgehendes Recht steht dem Jagd-
pächter allerdings nicht zu. Empfeh-
lenswert ist eine sorgfältige Dokumen-

tation, so beispielsweise das Kennzei-
chen der Fahrzeuge, Fotos sowie An-
gabe zum Hundehalter. Im Rahmen 
des entsprechenden Strafverfahrens 
können diese dann Beweismittel dar-
stellen. Es kommt insoweit eine Anzei-
ge bei der zuständigen Polizeidienst-
stelle in Betracht und sollte bei dem 
Vorliegen der entsprechenden Voraus-
setzungen auch in die Wege geleitet 
werden. Gegebenenfalls kann darüber 
hinaus im Einzelfall auch ein zivilrecht-
licher Schadensersatzanspruch gegen 
den Hundehalter bestehen.

Eine Patentlösung gibt es leider 
nicht. Der LJV weist auf die Missstän-
de hin, eine kommunale Zusammen-
arbeit zum Wohl des Tierschutzes ist 
jedoch zwingend notwendig. Gegebe-
nenfalls auch unter Miteinbeziehung 
der zuständigen Ordnungsämter, aber 
auch der entsprechenden Natur-
schutzbehörden.

Søren Kurz (Justiziar LJV)

N icht nur in der Brut- und Setz-
zeit häufen sich Meldungen 
über freilaufende Hunde im 

Revier. Über das ganze Jahr hinweg un-
terschätzen viele Hundehalter, dass 
aus einem vermeintlich harmlosen 
Freilauf eine tödliche Gefahr für die 
Wildtiere werden kann. Es ist bekannt, 
dass wenige Sekunden ausreichen, 
dass aus einem Hund, der „überhaupt 
nichts macht“, ein über lange Strecken 
hetzender Hund wird. Mit erheblichen 
Folgen für das Wild, aber auch gegebe-
nenfalls für dessen Nachwuchs. Reh-
kitze werden aufgescheucht, Boden-
brüter verlassen ihre Gelege und Wild-
tiere sind einem erheblichen Stress 
ausgesetzt. Der Landesjagdverband 
appelliert zwar regelmäßig an Hunde-
halter, ihre Vierbeiner anzuleinen. Doch 
welche Möglichkeiten haben Jägerin-
nen und Jäger darüber hinaus, um ge-
gen wildernde Hunde vorzugehen?

Der wichtigste Ansatzpunkt liegt auf 
kommunaler Ebene. Zwar gibt es in 
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